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Betrifft 

B-TRAIL-Events, Ötscher Trail von 12. Juni bis 14. Juni 2026, 
Verkehrsregelungsmaßnahmen 
 
 
 Verordnung 
 
Die Bezirkshauptmannschaft Scheibbs verfügt gemäß § 44a Abs 1 der      
Straßenverkehrsordnung 1960 - StVO 1960 anlässlich der Abhaltung des Ötscher      
Trail von 13. Juni bis 14. Juni 2026 im Gemeindegebiet von Gaming   
(Lackenhof) und Puchenstuben nachstehende Verkehrsmaßnahmen:       
 
I.   
Das Befahren der Landesstraße B 28 ist am 13. Juni 2026 in der Zeit von ca.  
07.30 Uhr bis ca. 14.00 Uhr von Str.km. 14,850 bis 15,000 nur mit einer Geschwindigkeit  
von höchstens 30 km/h erlaubt.      
 
Dieses Verkehrsgebot ist kundzumachen durch die Anbringung der Verkehrszeichen      
„Geschwindigkeitsbeschränkung“ (§ 52/10a StVO 1960) bzw. „Ende von      
Geschwindigkeitsbeschränkungen“ (§ 52/11 StVO 1960)      
 
- auf 30 km/h von Str.km. 14,850 bis 15,000     
- auf 50 km/h, jeweils 50 m vor Beginn der 30 km/h Geschwindigkeitsbeschränkung      
- auf 70 km/h, von 100 m vor Beginn der 30 km/h Geschwindigkeitsbeschränkung     
 
II.   
Das Überholen auf der Landesstraße B 28 ist im Bereich von Str.km. 14,850 bis 15,000   
am 13. Juni 2026 in der Zeit von ca. 07.30 Uhr bis ca. 14.00 Uhr verboten.     
 
Dieses Verkehrsgebot ist kundzumachen durch die Anbringung der Verkehrszeichen     
„Überholen verboten“ (§ 52/4a StVO 1960) und      
 
ad I und II)     
„Ende von Überholverboten und Geschwindigkeitsbegrenzungen“ (§ 52/11 StVO 1960“)     
jeweils bei Str.km. 14,950 und 15,100  
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III.   
Der Verkehr auf der Gemeindestraße Käferbichlstraße von der Kreuzung „Neue    
Weitentalstraße“ bis Raneck wird für den Fahrzeugverkehr    
 
am 13. Juni 2026 in der Zeit von 07.25 Uhr bis 08.00 Uhr,  
am 13. Juni 2026 in der Zeit von 09.25 Uhr bis 09.45 Uhr,  
am 13. Juni 2026 in der Zeit von 16.55 Uhr bis 17.15 Uhr und  
am 14. Juni 2026 in der Zeit von 08.25 Uhr bis 08.45 Uhr  
 
kurzfristig angehalten. Die kurzfristigen Anhaltungen werden durch einen Ordnerdienst   
durchgeführt.    
      
Die Anbringung und Entfernung der Verkehrszeichen hat zu Lasten des     
Veranstalters zu erfolgen und ist darüber an die Bezirkshauptmannschaft Scheibbs     
zu berichten.      
      
Gemäß § 44a Abs 3 StVO 1960 tritt diese Verordnung mit der Aufstellung der      
Verkehrszeichen in Kraft.   
 
 
Ergeht an: 
1. Marktgemeinde Gaming, z.H. des Bürgermeisters, Im Markt 1-3, 3292 Gaming 
                                     ------------------------------------------------ 
2. Gemeinde Puchenstuben, z. H. des Bürgermeisters, Christian Haller Straße 1, 3214 

Puchenstuben 
3. Polizeiinspektion Gaming, 3292 Gaming 
4. Polizeiinspektion Scheibbs, 3270 Scheibbs 
5. Straßenbauabteilung 6 - Amstetten, Wagmeisterstraße 9, 3300 Amstetten 
6. Straßenmeisterei Gaming, Schleierfallstraße 53, 3292 Gaming 
7. Straßenmeisterei Scheibbs, Rutesheimerstraße 7, 3270 Scheibbs 
8. Abteilung Verkehrsrecht 
 zu Zl. RU6-AB-6060/004-2026 
9. die B-Trail-Events, z.H. Herrn Thomas Bosnjak, Fabriksgasse 13, 7442 Hammerteich 
 

 

Für den Bezirkshauptmann 

M i t t e r a u e r 
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